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Sachverhalt und Antrage 

Die internationale Patentanineldung PCT/DE 92/00234 wurde 
aiii 20. März 1992 beixn Deutschen Patentaint eingereicht. 

Die Anmeldung enthält einen einzigen unabhãngigen 
Anspruch 1, der auf einen Folienspender gerichtet ist. Die 
direkt und/oder indirekt vom Anspruch 1 abhãngigen 
Ansprüche 2 bis 16 beziehen sich auf bestiinxnte 
Ausführungsforinen des un Anspruch 1 definierten Folien-
spenders. 

Die Zweigstelle des Europàischen Patentamts in Den Haag 
hat als zuständige internationale Recherchenbehörde (IRB) 
der Aninelderirz am 21. August 1992 eine Aufforderung zur 
Zahiung zwei zusätzlicher Recherchengebühren zugesteilt. 
Die IRB vertritt die Auffassung, daB die Anmeldung dem 
Erfordernis der Einheitlichkeit a posteriori nicht 
entspreche. 

In der Aufforderung zur Zahiung zusàtzlicher Recherchen-
gebühren werden folgende drei Erfindungen, in Anspruchs-
gruppen gegliedert, aufgeführt: 

Gruppe I - 	Patentanspruche 1 bis 3, 5, 9, 11: 

Folienspender mit Trennvorrichtung, mit einern 
Messerträger zur vollstãndigen Bedeckung 
einer durch die Beweglichkeit des Messer-
tràgers ergreifbare Folienfahne. 

Gruppe II - Patentansprüche 6, 7, 8: 

Haltung und Lagerung der Folienrolle in einexn 
Fol ienspender mit Trennvorrichtung. 
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Gruppe III - Patentansprüche 4, 12 bis 16: 

Konstruktion der Schneidvorrichtung in einem 
Fol ienspender mit Trennvorrichtung. 

Zur Begrundung wird im wesentlichen ausgeführt, daB nur 

die Merkmale des Anspruchs 1, die a priori als "besondere 

technische Merkinale" zu betrachten sind, den Gegenständen 

der Gruppen I bis III gemeinsain sind. Dem Gegenstand des 
Anspruchs 1 fehie die Neuheit im Hinblick auf die Druck- 
schrift tJS-A-3 236 427 und somit seien die Merkmale dieses 

Anspruchs a posteriori nicht inehr als "besondere 
technische Merkmale" zu betrachten. Aui3erdem bestehe kein 

technischer Zusammenhang zwischen den Merkmalen der 

genannten Anspruchsgruppen. 

III. 	Die Aninelderin hat mit Schreiben vom 16. September 1992 
Widerspruch nach Regel 40.2 (C) PCT erhoben und zur 
Begründung des Widersp tuchs im wesentlichen ausgeführt, 
daB der Gegenstand des Anspruchs 1 sich vom Stand der 

Technik unterscheidet, der sich aus der Druckschrift IJS-A-
3 236 427 ergibt. 

Entsche idungsgründe 

Der Widerspruch ist zuiässig. 

Die IRB hat die Einheitlichkeit a posteriori, d. h. nach 

Erntittlung des Standes der Technik, beanstandet. 

In der Entscheidung G 1/89 (AB1. EPA 1991, 155) hat die 

Grol3e Beschwerdekaminer festgestellt, daB die IRB befugt 

ist, den Aninelder aufzufordern, zusàtzliche GebUhren zu 

zahien, wenn die internationale Patentanineldung das 

Erfordernis der Einheitlichkeit a posteriori nicht 
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erfüllt. Jedoch einpfiehit die GroBe Beschwerdekainmer: 
"Hinzuzufügen ware, daB bei der Untersuchung des Erforder-
nisses der Einheitlichkeit der Erfindung durch die ISA 
natürlich iminer berucksichtigt werden soilte, daB dem 
Anineider eine gerechte Behandlung zuteil wird und daB die 
zusãtziiche Gebühr nach Artikel 17 (3) a) PCT nur in 
eindeutigen Fallen verlangt werden solite. Da der Aninelder 
bei dieser Untersuchung nach dem PCT keine Gelegenheit zur 
Stellungnahme erhãlt, solite die ISA bei der Beurteilung 
der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit ZurUckhaltung 
üben; sie soil in Grenzfâllen nicht davon ausgehen, daB 
eine Anineldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der 
Erfindung wegen mangeinder Neuheit oder erfinderischer 
Tàtigkeit nicht erfüllt" (siehe Abschnitt 8.2 der 
Entscheidung). 

	

3. 	Die IRB hat in ihrer Begründung auf die Druckschrift US-A- 
3 236 427 hingewiesen. Eine detaillierte Analyse des 
technischen Of fenbarungsgehaits dieser Druckschrift wurde 
aber durch die IRB nicht vorgelegt. Die IRB hat lediglich 
behauptet, daB der Gegenstand des Anspruchs 1 zuxn Stand 
der Technik gehöre und darum nicht neu sei. 

	

3.1 	Nach Auffassung der Kaininer benötigt der unabhàngige 
Anspruch 1 der vorliegenden Anineldung eine Auslegung, 
bevor sein Gegenstand mit dem Stand der Technik verglichen 
werden kann. 

Der Patentanspruch 1 1st auf einen Folienspender mit eineni 
Gehäuse zur Aufnahine einer Folienrolle und eineni Messer-
tràger gerichtet, der einen mit einer mi Gehäuse 
versehenen Messernut zusaitunenwirkenden Schneideschlitten 
aufweist. Das Gehãuse weist einen parallel zu der Achse 
der Folienrolle angeordneten Entnahineschlitz auf. Aus dent 
Anspruch 1 geht auBerdeni hervor, daB ein Spaltrauin durch 
das Gehäuse und den Messerträger, der der Kontur des 
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Gehäuses angepa3t 1st, gebildet wird, wobei in diesem 

Spaltraum die Folienfahne über den Bereich des Entnahme-
schlitzes und der Nessernut vollflächig bedeckt 1st. 

Insbesondere sind die Begriffe "Entnahmeschlitz" und 

t'Spaltrauxn" auslegungsbédurftig. 

tinter dem Ausdruck tEntnahmesch1itztl  ist eine schinale, 

lângliche öffnung zu verstehen. 

Unter dein Ausdruck "Spaltraum" 1st ein schna1er Rauin zu 
verstehen, der voxn Gehàuse und Messertrager begrenzt wird. 
In diesem Spaltrauin 1st dIe aus dein Entnahrneschlitz 
hervorstehende Folienfahne über den Bereich zwischen dern 

Entnahineschlitz und der Messernut vollstàndig, d. h. 
beiderseitig, überdeckt. 

Aus der Beschreibung der Anrneldung geht auBerdem hervor, 

daB durch den Spaltraum die aus dein Entnahineschlitz 

hervorstehende Folienfahne vor äuBeren Beeinflussungen 

geschützt wird, derart, daB sie nach der Entnahme eines 
Folienstückes zum erneuten Eingreifen bereitgehalten 
wird. 

3.2 	Bei der Vergleichsanalyse der Druckschrift US-A-3 236 427 

und des Gegenstandes des Anspruchs 1 kommt die Kammer zu 
folgendem Ergebnis: 

Der in der Druckschrift US-A-3 236 427 beschrlebene 

Folienspender weist ein Gehäuse (receptacle 21) zur 

Aufnahine einer Folienrolle (30) und einen Messertrâger 

(cover 24) auf, wobei der Messerträger einen mit einer 

im Gehäuse versehenen Messernut (recess 63) zusaminen-

wirkenden Schneideschlitten (cutter means 59) trãgt. 
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Das Gehäuse des Spenders nach der Druckschrift US-A- 
3 236 427 weist eine öffnung (open front side 22)  auf, die 
durch den Messerträger abgedeckt ist. Jedoch karin diese 
öffnung nicht als Entnahrneschlitz bezeichnet werden. Aus 
diesern Grund kann das den Spaltraurn betreffende Merkiflal 
der vollstãndigen, beiderseitigen Uberdeckung der Folien-
fahne zwischen dern Entnahmeschlitz und der Messernut der 
Druckschrift US-A-3 236 427 nicht entnornrnen werden. 

3.3 	Die Kaininer kann aufgrund der obigen Ausführungen der 
Auffassung der IRB nicht folgen, die die Nicht-Einheit-
lichkeit der Anxneldung lediglich auf die inangeinde Neuheit 
des Gegenstandes des Anspruchs 1 gegenuber der Druck-
schrift US-A-3 236 427 gestützt hat. 

4. 	Nach Auffassung der Kammer handelt es sich hier nicht urn 
einen eindeutigen Fall irn Sinne der genannten Entscheidung 
der GroIen Beschwerdekanuner (siehe vorstehenden 
Abschnitt 3). 

un Hinblick auf die obigen Ausführungen war die Auf for-
derung voni 21. August 1992 zur Zahlung zwei zusätzlicher 
Recherchengebühren nicht gerechtfertigt. 

Entsche idungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Rückzahlung der zwei zusätzlichen Recherchengebühren 
wird angeordnet. 

Der Geschàftstellenbeainte: 	 Der Vorsitzende: 

N. Maslin 	 C. Andries 

fi 

00535 


